
Fussball-Förderverein Weimar 1998 e.V.

SATZUNG

§ 1   Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

1.  Der Verein führt nach seiner Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts
     Kassel den Namen „Fußball-Förderverein Weimar 1998 e.V.“ – im folgenden              

„Verein“ genannt.

2.  Der Verein hat seinen Sitz in Ahnatal, Landkreis Kassel.

3.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2   Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins

1.  Der Zweck des Vereins dienst der ideellen und finanziellen Förderung der Fußball-
abteilung des SVW 06 Ahnatal e.V.

2.  Der Zweck soll durch eine geeignete Mittelbeschaffung verwirklicht werden. Die
Mittelbeschaffung des Vereins soll hierbei insbesondere durch Spenden, Beiträge/Um-
lagen, Zuschüsse und sonstigen Zuwendungen erfolgen.

3.  Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4.  Die Mittel des Vereins dürfen nur für die genannten satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Insbesondere erhalten die Vereinsmitglieder keine Gewinnanteile
und sonstigen Zuwendungen. Weiterhin darf keine Person durch Ausgaben, mit Aus-
nahme des Auslagenersatzes oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale)
die dem Vereinszweck entgegenstehen, oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen,
begünstigt werden.

5.  Im Falle der Auflösung des Vereins oder des Wegfalls des angestrebten Zwecks
fällt das Vereinsvermögen an den SVW 06 Ahnatal e.V. zum Zwecke der ideellen
und finanziellen Förderung der Fußballabteilung.

6.  Der Verein ist politisch, konfessionell und rassisch neutral.

7.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
der Abgabenordnung. In seiner Eigenschaft als Förderverein im Sinne des § 58 AO
verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur Förderung
der in § 2 der Satzung genannten steuerbegünstigten Zwecke.

§ 3   Mitgliedschaft

1.  Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist, die Grund-
sätze und Aufgaben des Fördervereins zu fördern und zu unterstützen. Der Aufnahme-



antrag von Jugendlichen unter 18 Jahren bedarf der schriftlichen Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters.

2.  Die Mitgliedschaft muß gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den                                                                                                                                               
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Aufnahmeanträge können ohne
Angabe von Gründen abgelehnt werden.

§ 4   Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.  Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mit-
gliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimm-
recht nur persönlich ausgeübt werden. Ein Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht steht
Mitgliedern ab Vollendung des 18. Lebensjahres zu. Die Mitglieder sind verpflichtet, den
Verein und Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu
unterstützen. 

2.  Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluß oder Tod des Mitglieds.

3.  Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muß durch schriftliche Kündigung zum
Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem
Vorstand erklärt werden. 

4.  Der Ausschluß eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung kann dann ausgesprochen werden,
wenn das Mitglied in grobem Maße gegen die Satzung, den Satzungszweck oder die Ver-
einsinteressen verstößt. Über den Ausschluß eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit
einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter einer Fristsetzung von zwei Wochen
Gelegenheit zu geben, sich vor dem Ausschuß zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.
Der Beschluß ist endgültig.

5.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche
aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

§ 5   Mitgliedsbeiträge

1.  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen wird durch die Mitgliederver-
sammlung festgesetzt.

2.  Der Einzug der Beiträge erfolgt grundsätzlich quartalsmäßig durch Abbuchung.

§ 6   Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand



§ 7   Mitgliederversammlung

1.  Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende Organ des Vereins. Diese
     ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im 1. Quartal des Kalender-
     jahres statt.

2.  Außerordentliche Mitgliederversammlung haben stattzufinden, wenn der Vorstand dies
im Vereinsinteresse für notwendig hält oder eine außerordentliche Mitgliederversamm-
auf schriftlichen Antrag von stimmberechtigten Mitgliedern unter Angabe der Gründe

      beantragt wird.

3.  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für die
- Entgegennahme der Jahresberichte
- Entlastung des Vorstandes
- Beratung und Beschlußfassung über Anträge
- Festsetzung von Beiträgen und Umlagen
- Satzungsänderungen

4.  Die Einberufung der Mitgliederversammlung und der außerordentlichen Mitgliederver-
     sammlung erfolgt durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch Ver-
     öffentlichung in der Bürgerzeitung der Gemeinde Ahnatal. Zwischen dem Tag der Ver-
     öffentlichung und dem Termin der Versammlung muß eine Frist von mindestens zwei
     Wochen liegen.

5.  In der Mitgliederversammlung stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, soweit diese
volljährig bzw. Rechtsfähig zum Zeitpunkt der Versammlung sind. Beschlüsse in der
Mitgliederversammlungsind mit einfacher Mehrheit der erschienenen, stimmberechtig-
ten Mitglieder zu fassen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mit-
gezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

6.  Anträge zur Tagesordnung sind mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung
schriftlich an den Vorstand zu stellen.

7.  Einberufene Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Anzahl
der erschienen Mitglieder beschlußfähig. Eine schriftliche Abstimmung in der Mitglieder-
versammlung kann nur auf Verlangen von 1/3 der anwesenden Mitglieder verlangt 
werden. Änderungen des Vereinszwecks oder der Satzung sowie Beschlüsse über die
Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der in der Mitgliederversamm-
lung erschienenen Mitglieder.

8.  Über den Ablauf einer jeden Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das
vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 8   Vorstand

1.  Der Vorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden
- dem stellv. Vorsitzenden
- dem Vereinskassierer
- dem Schriftführer



- weitere Mitglieder, die bei Bedarf als Beisitzer in den Vorstand gewählt werden

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellv. Vorsitzende und der         
Vereinskassierer. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.

3.  Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl des Vorstandes ist zulässig. Vorstandsmit-
glieder bleiben in jedem Fall bis zu einer Neuwahl im Amt.

4.  Bei andauernder Verhinderung eines Vorstandsmitglieds übernimmt zunächst die Vor-
standschaft kommisarisch dessen Aufgaben bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

5.  Der Vorstand entscheidet om Vorstandssitzungen Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
     der Anwesenden, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Über
     Vorstandssitzungen sind Protokolle zu fertigen. Sitzungen des Vorstandes werden vom
     Vorsitzenden einberufen, die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann sich eine
     Geschäftsordnung geben, die nicht Bestandteil der Satzung ist.

§ 9   Kassenprüfung

1.  Über die Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren
zu wählen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Eine einmalige Wiederwahl ist
zulässig, wobei jedoch von den Kassenprüfern jeweils einer ausscheiden muß.

2.  Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Ver-
buchung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abge-
laufenen Kalenderjahres festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweck-

      mäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben in der
Mitgliederversammlung auch die Verreinsmitglieder über das Ergebnis der Kassenprü-
fung zu unterrichten.

§ 10   Auflösung des Vereins

1.  Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Auf-
lösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder.

2.  Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen
Zwecks, fällt das Vereinsvermögen an den SVW 06 Ahnatal e.V. zum Zwecke der
ideellen und finanziellen Förderung der Fußballabteilung.

§ 11  Datenschutz, Persönlichkeitsrechte

1.  Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des
Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und dachbe-
zogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert,
übermittelt und verändert.

2.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen                                    



die Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke
des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise Datenverkauf)
ist nicht statthaft.

3.  Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten, Berichti-
gung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Sperrung seiner Daten,
Löschung seiner Daten.

4.  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in
Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.

§ 12  Gerichtsstand / Erfüllungsort

1. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist grundsätzlich der Sitz des Vereins.

2.  Vorstehender Satzungsinhalt wurde in der Mitgliederversammlung am 25.3.2011
beschlossen.


